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Zur Anfrage der BIBS-Fraktion vom 27.07.2017 (17-04959) wird wie folgt Stellung genom-
men:

Die Stadt Braunschweig hat keine Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Atom- und Strahlen-
schutzrechtes. Dies gilt für die Verortung der sogenannten Landessammelstelle ebenso wie 
für die Prüfung der strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen für die Lage-
rung von radioaktiven Stoffen. Die Stadtverwaltung hat daher die Anfrage der BIBS-Fraktion 
im Rat der Stadt Braunschweig umgehend an das Niedersächsische Umweltministerium wei-
tergeleitet. Die Antwort des Niedersächsischen Umweltministeriums liegt bei.
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Anfrage der BIBS-Fraktion im Rat der Stadt Braunschweig (Drucksache 

17-04959) zur Verlagerung des Atommüll-Zwischenlagers Leese nach 

Braunschweig 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 31.07.2017 baten Sie das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, 

Energie und Klimaschutz um eine Stellungnahme zur Anfrage der BIBS-Fraktion im Rat 

der Stadt Braunschweig (Drucksache 17-04959) zur Verlagerung des Atommüll-

Zwischenlagers Leese nach Braunschweig. 

Ihre Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1. 

Die im Zwischenlager Leese befindlichen radioaktiven Abfälle der Landessammelstelle 

Niedersachsen sind grundsätzlich an ein Endlager des Bundes abzuführen. Die Landes-

sammelstelle Niedersachsen geht aufgrund von Verlautbarungen der Bundesregierung 

davon aus, dass das für radioaktive Abfälle der Landessammelstellen vorgesehene Bun-

desendlager Konrad im Jahr 2022 fertiggestellt sein wird und deutlich vor 2030 radioakti-

ve Abfälle dorthin abgeführt werden können. Da ein Teil der in Leese zwischengelagerten 

Fässer mit radioaktiven Abfällen noch nicht die Annahmebedingungen des Endlagers 
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Konrad erfüllt, müssen die Fässer einer so genannten Nachqualifizierung unterzogen und 

anschließend in geeignete Endlagerbehälter („Konrad-Container“) eingestellt werden. 

Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz als verantwortli-

ches Ressort für die Landessammelstelle plant, diese Leistung in Kürze europaweit öf-

fentlich auszuschreiben. Neben technischen Maßnahmen (so genannte Nachkonditionie-

rung) umfasst die auszuschreibende Leistung auch die Möglichkeit einer mehrjährigen 

Zwischenlagerung der entstehenden Abfallgebinde. Aktuell verfügt die Firma Eckert & 

Ziegler Nuclitec GmbH über keine Genehmigung, endlagerfähige Gebinde mit radioakti-

ven Abfällen am Standort Braunschweig längerfristig zwischenzulagern. 

Nach den Bestimmungen des Entsorgungsübergangsgesetzes (BGBl. I 2017 S. 120) wird 

der Bund ab dem Jahr 2020 die meisten der bisher den Energieversorgungsunternehmen 

gehörenden Zwischenlager für sonstige radioaktive Abfälle selbst betreiben. Das Nieder-

sächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz führt daher parallel Gesprä-

che mit dem hier zuständigen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-

aktorsicherheit über eventuelle weitere Optionen der Zwischenlagerung von radioaktiven 

Abfällen der Landessammelstelle Niedersachsen über das Jahr 2030 hinaus. 

Zu 2. 

Falls die Firma Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH dies beabsichtigen würde, wäre hierfür 

eine Genehmigung gemäß § 7 der Strahlenschutzverordnung beim Niedersächsischen 

Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz zu beantragen. 

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage 

gez.: Dr. Lange 
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